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Ein Pächter kappte Äste und Zweige an
einem Baum und an Sträuchern eines
Nachbargrundstückes. Er tat dies unfach-
männisch und ohne Absprache mit dem
Eigentümer. Die Schadenersatzforderung
und der Rechtsstreit kamen ihn unerwar-
tet teuer zu stehen.

Weder der Eigentümer des Grundstückes
noch der Pächter hatten den Nachbarn je-
mals gebeten, die Äste und nahe der Grenze
wachsende Pflanzen zurückzuschneiden,
oder ihn um Erlaubnis gefragt, dies selber
tun zu dürfen. Im Rahmen der üblichen
Frühjahresarbeiten gelangte die Motorsäge
zum Einsatz. Alles, was die maschinelle Be-
wirtschaftung der Wiese behinderte, wurde –
unfachmännisch – gekappt. Ein Streit ent-
stand, der erst vor dem Einzelrichter endete.
Dieser anerkannte die Forderungen des
Nachbarn. Der Schadenverursacher hatte –
ohne die Kosten des eigenen Anwaltes –
über elftausend Franken zu bezahlen. Diese
Auseinandersetzung zeigt nicht nur typi-
sche Verhaltensweisen, sondern auch die
Risiken eines Prozesses.

Rechtsweg
Alle aussergerichtlichen Vergleichsge-

spräche verliefen ergebnislos. Der Geschä-
digte stellte beim Einzelrichter im summari-
schen Verfahren das Begehren für eine
vorsorgliche Beweisaufnahme. 

Ein Sachverständiger erstellte ein Gutach-
ten. Dieses veranlasste den Kläger, die Bestel-
lung eines anderen Sachverständigen zu be-
antragen. Darauf ordnete der Einzelrichter ein
neues Gutachten an. Mit Weisung des Frie-
densrichteramtes stellte der Kläger eine Forde-
rungsklage beim Bezirksgericht. Diese bein-
haltete die Schadensumme plus fünf Prozent
Zins, die Verfahrenskosten, eine Prozessent-
schädigung sowie die Entschädigung für das
Verfahren der vorsorglichen Beweisaufnahme
und die Weisungskosten.

Der Beklagte beantragte die Abweisung der
Forderung bis auf einen Schadenersatz von
rund vierhundert Franken. In der Hauptver-
handlung vor dem Einzelrichter im ordentli-

chen Verfahren waren auch die Anwälte der
beiden Kontrahenten anwesend. Sie legten
den gleichen Sachverhalt juristisch völlig un-
terschiedlich aus. Nachdem der Einzelrichter
diese angehört hatte, anerkannte er die Forde-
rung des Klägers vollumfänglich. 

Anmerkung
Offenbar kannte sich der Beklagte in

Rechtsfragen wenig aus. Ob sein Anwalt auf
das Prozessrisiko hingewiesen hat, ist nicht
bekannt. Im Art. 41 ff. OR sind die Ersatz-
pflicht bei einem widerrechtlich zugefügten
Schaden und die Verschuldenshaftung fest-
gelegt. Der Art. 687 Abs. 1 ZGB umschreibt
das Kapprecht. Das Bundesgericht gewährt
dieses nur, wenn Äste oder Wurzeln das
Eigentum des Nachbarn schädigen. Verzich-
tet der Nachbar auf Selbsthilfe, kann er beim
Gericht eine Eigentumsfreiheitsklage einrei-
chen. Der Richter darf eine solche nur gut-
heissen, wenn einwachsende Wurzeln oder
überhängende Äste dem Kläger Schaden
verursacht haben.

Hätte der Pächter die vom Sachverständi-
gen geschätzte Schadensumme von rund
viertausend Franken anerkannt, hätte er sie-
bentausend Franken weniger bezahlt. ■
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RECHT

Nachbarrecht: ein Baum 
als «Stein des Anstosses»
Rechtsfragen im Garten- und Landschaftsbau (Teil 1)

Die Serie im Überblick
Nachbarrecht (3/06), Betrei-
bungsrecht, Arbeitsvertragsrecht,
Bauhandwerkpfandrecht, Versiche-
rungsrecht, Steuerrecht, Vertrags-
recht, Konkursrecht, Erbrecht,
Haftpflichtrecht, Baurecht, Gesell-
schaftsrecht, Sozialversicherungs-
recht, Mietrecht, Umweltrecht,
Werkvertragsrecht, Firmenrecht.

Von Max Schweizer
Bau- und Unternehmens-
beratung
Bassersdorf

Cartoon: Reinhold Loeffler
D-Dinkelsbühl

Résumé
Un locataire a coupé les bran-

ches et les rameaux d’un arbre ou
d’un buisson d’un terrain voisin. Il
a fait cela en dilettante sans ac-
cord préalable avec le propriétaire.
La demande d’indemnité pour
dommages et le litige atteindront
des coûts inattendus. 



Ein Generalunternehmer vergab die Um-
gebungsarbeiten an einen Subunterneh-
mer. Zusatz- und Regiearbeiten wurden
separat ausgewiesen und abgerechnet.
Obwohl alle Belege vom Bauführer unter-
schrieben waren, weigerte sich der Gene-
ralunternehmer zu bezahlen.

Ein Generalunternehmer versuchte sich
gezielt auf Kosten seiner Subunternehmer zu
«sanieren». Obwohl der Bauherr die Zahlun-
gen pünktlich leistete, bezahlte der General-
unternehmer (GU) die Unterakkordanten erst
nach wiederholter Mahnung. Als Begrün-
dung führte er irgendeinen – nicht existie-
renden - Mangel an. 

Klausel übersehen
Bei Zusatzaufträgen und Regiearbeiten

machte er geltend, die Unterschriften seien
nicht «rechtsgültig». Fast alle Handwerker
hatten die in den Werkverträgen eingefügte
Bestimmung, wonach für dieselben nur
«rechtsgültige» Unterschriften galten, über-
sehen. Diese Formulierung ist an sich nicht
unüblich. Er benutzte diese jedoch als «Trick»
und liess den «nicht unterschriftsberechtigten»
Bauführer beim Erteilen der Zusatzaufträge
und Regiearbeiten gewähren. Seine Unter-
schriften waren ja nicht rechtsgültig!

Betreibungsweg
Einer der Gläubiger, der unter anderem

die Umgebungsarbeiten ausgeführt hatte,
liess sich dies nicht bieten. Nachdem der GU
nach seiner Mahnung nicht zahlte, leitete er
auf dem Formular «Betreibungsbegehren»
am Wohnort des Schuldners die Betreibung
ein (Art. 38 ff. SchKG). Auf dem Zahlungs-
befehl erhob der GU umgehend Rechtsvor-
schlag. Um diesen zu beseitigen, reichte der
Gläubiger eine Forderungsklage beim Frie-
densrichter ein. 

Die Sühnverhandlung endete ohne Eini-
gung. Das Friedensrichteramt stellte den
Leitschein aus. Mit diesem wurde die Klage
beim Bezirksgericht eingereicht. Der Beklagte
(Schuldner) bestritt die Forderung und

machte Mängel geltend. Schliesslich wurde
die Forderung für die Akkordarbeiten plus
fünf Prozent Verzugszins sowie die Verfah-
renskosten – nicht aber die Summe der Zu-
satzarbeiten – vom Gericht geschützt. Gegen
dieses Urteil erklärte der Kläger (Gläubiger)
Berufung mit Antrag auf Aufhebung des
angefochtenen Urteils und Gutheissung der
ursprünglichen Klage. Der Beklagte beantragte
die Abweisung der Berufung. Der Fall kam
vor das Kantonsgericht. Erst nachdem Zeugen
einvernommen und weitere Beweismittel bei-
gebracht wurden, schützte das Kantonsgericht
die gesamte Forderung des Klägers.

Anmerkung
Bei jedem Auftrag Art. 394 ff. OR und in

jedem Werkvertrag Art. 363 ff. OR sind die
Kompetenz- und Unterschriftenregelungen
klarzustellen. Sinngemäss gilt dies auch für
alle Zusatzaufträge und Regiearbeiten. Ob
jemand einzel- oder kollektivunterschrifts-
berechtigt ist, lässt sich im Handelsregister
nachsehen. Wenn Aufträge durch Zwischen-
instanzen erteilt werden oder ein Auftrag-
geber laufend den Standort und/oder die
Rechtsform seiner Firma ändert, ist besondere
Vorsicht geboten. In solchen Fällen kann der
Betreibungs- und Rechtsweg in einen kost-
spieligen «Marathon» ausarten. ■
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RECHT

Betreibungsrecht: Tricks
rechtzeitig erkennen
Rechtsfragen im Garten- und Landschaftsbau (Teil 2)

Die Serie im Überblick
Nachbarrecht (3/06), Betreibungs-
recht (6/06), Arbeitsvertragsrecht,
Bauhandwerkpfandrecht, Versiche-
rungsrecht, Steuerrecht, Vertrags-
recht, Konkursrecht, Erbrecht,
Haftpflichtrecht, Baurecht, Gesell-
schaftsrecht, Sozialversicherungs-
recht, Mietrecht, Umweltrecht,
Werkvertragsrecht, Firmenrecht.

Von Max Schweizer
Bau- und Unternehmens-
beratung
Bassersdorf

Cartoon: Reinhold Loeffler
D-Dinkelsbühl

Résumé
Un entrepreneur général a

donné des travaux d’entourage à
un entrepreneur sous-traitant.
Les travaux supplémentaires et
en régie sont établis et facturés
séparément. Bien que toutes les
preuves soient écrites, l’entrepre-
neur général refuse de payer les
factures. 



Eine Arbeitnehmerin war nach einem Un-
fall nur teilarbeitsfähig. Sie erkrankte in
dieser Zeit mehrmals. Der Arbeitgeber
wollte dies nicht hinnehmen. Er vermu-
tete, dass sie simuliere, und kündigte ihr
ohne Rücksicht auf die vorgeschriebenen
Sperrfristen. 

Der Unfall geschah an einem Wochen-
ende. Ein Fahrzeug kollidierte mit dem Wagen
der Arbeitnehmerin. Man brachte sie ins
Spital. Dort wurden mittelschwere Verlet-
zungen und ein Schleudertrauma diagnosti-
ziert. Nach einigen Wochen war die Verun-
fallte zu fünfzig Prozent arbeitsfähig, konnte
aber die Körbe, Gitter und Harasse nicht
mehr tragen. In dieser Teilarbeitsfähigkeit er-
krankte sie. Der Arzt bestätigte ihr volle Ar-
beitsunfähigkeit. Zwei Wochen später nahm
sie die Arbeit erneut zu fünfzig Prozent auf.
Bald darauf fiel sie wieder aus und erhielt
ein neues Arztzeugnis. Der Arbeitgeber ver-
mutete, dass sie ihre Krankheiten nur vor-
täuschte. Er kündigte ihr mit der bei über-
jährigen Arbeitsverhältnissen normalen
Kündigungsfrist von zwei Monaten nach
Art. 335c Obligationenrecht (OR). Die Ar-
beitnehmerin wies die Kündigung zurück.
Der Vorgesetzte ging nicht darauf ein.

Rechtsauslegung
Die Gekündigte kontaktierte den Anwalt

ihres Berufsverbandes. Kurz darauf erhielt
der Firmeninhaber den Anruf eines Rechts-
anwaltes. Dieser forderte ihn ultimativ auf,
die Kündigung zurückzuziehen und seine
Verpflichtungen korrekt zu erfüllen, andern-
falls müsste er das Recht seiner Klientin vor
Gericht durchsetzen. Das sei ihm egal, meinte
der Arbeitgeber. Einige Wochen später er-
hielt er eine Vorladung. Er rief seinen Anwalt
an. Dieser riet ihm, angesichts des Sachver-
haltes, einen Rechtsstreit zu vermeiden und
belehrte ihn über die im OR vorgesehenen
Sperrfristen. 

Im Art. 336c, Absatz 1 lit. b OR steht, dass
bei einer Krankheit oder einem Unfall (ohne
Verschulden des Arbeitnehmers) bei ganz oder
teilweiser Arbeitsunfähigkeit – nach Ablauf

der Probezeit – im ersten Dienstjahr inner-
halb 30 Tagen, ab zweitem bis und mit fünf-
tem während 90 Tagen und ab sechstem in-
nert 180 Tagen nicht gekündigt werden darf.
Tritt in der Unfall- oder Krankheitszeit ein
neues Ereignis ein, beginnen diese Fristen
von neuem zu laufen. Diese Auslegung wurde
durch ein Grundsatzurteil des Bundesgericht
bestätigt.

Anmerkung
Dass der «Geduldsfaden» reisst, wenn eine

unfall- oder krankheitsbedingte Abwesenheit
auf unfaire Art verlängert wird, ist verständ-
lich. Häufig gelingt es nicht, den Nachweis
eines solchen Sachverhaltes zu erbringen.
Die Ärzte stützen sich auf ihr Berufsgeheim-
nis, dessen Verletzung nach Art. 321 Ziff. 1
StGB strafbar ist. Wie weit sich der Ferien-
anspruch bei selbstverschuldeten Absenzen
(Art. 329b OR) und unverschuldeter Abwe-
senheit (Art. 329b II OR) kürzen lässt, ist
nicht immer einfach zu ermitteln. Als un-
zulässige «Kündigung zur Unzeit» gilt übrigens
auch eine solche in der Schwangerschaft
und in den 16 Wochen nach der Niederkunft
einer Arbeitnehmerin (Art. 336c Abs. 1 lit. c).
Wenn Einzel- oder Gesamtarbeitsverträge
vorliegen, sind deren Bestimmungen einzu-
halten. Absenzen und Betriebsklima hängen
erfahrungsgemäss eng zusammen. ■
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RECHT

Arbeitsvertragsrecht: Krank-
heit – ein weiter Begriff
Rechtsfragen im Garten- und Landschaftsbau (Teil 3)

Die Serie im Überblick
Nachbarrecht (3/06), Betreibungs-
recht (6/06), Arbeitsvertragsrecht
(10/06), Bauhandwerkpfandrecht,
Versicherungsrecht, Steuerrecht, Ver-
tragsrecht, Konkursrecht, Erbrecht,
Haftpflichtrecht, Baurecht, Gesell-
schaftsrecht, Sozialversicherungs-
recht, Mietrecht, Umweltrecht, Werk-
vertragsrecht, Firmenrecht.

Von Max Schweizer
Bau- und Unternehmens-
beratung
Bassersdorf

Cartoon: Reinhold Loeffler
D-Dinkelsbühl

Résumé
Après un accident, une collabo-

ratrice est diminuée dans son ac-
tivité professionnelle. Elle tombe
malade plusieurs fois durant cette
période. L’employeur ne veut plus
supporter cette situation. Il soup-
çonne qu’elle simule et lui donne
son congé sans égard des délais
prescrits. 
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RECHT

Bauhandwerkerpfandrecht:
Bei Verspätung gibts nichts
Rechtsfragen im Garten- und Landschaftsbau (Teil 4)

Von Max Schweizer
Bau- und Unternehmens-
beratung
Bassersdorf

Cartoon: Reinhold Loeffler
D-Dinkelsbühl

Die Serie im Überblick
Nachbarrecht (3/06), Betreibungs-
recht (6/06), Arbeitsvertragsrecht
(10/06), Bauhandwerkerpfand-
recht (12/06), Versicherungsrecht,
Steuerrecht, Vertragsrecht, Konkurs-
recht, Erbrecht, Haftpflichtrecht,
Baurecht, Gesellschaftsrecht, So-
zialversicherungsrecht, Mietrecht,
Umweltrecht, Werkvertragsrecht,
Firmenrecht.

Wenn es sehr knapp wird, ein Bauhand-
werkerpfandrecht noch innerhalb der Drei-
monatsfrist einzutragen, kann nur ein
«superprovisorischer» Eintrag die Forde-
rung sichern. Ein Schuldner versuchte,
den Eintrag durch Bildung von Stock-
werkeigentum zu verhindern.

Der Auftrag war werkvertragskonform aus-
geführt worden, aber die längst fälligen Zah-
lungen blieben – auch nach mehrfachem
Mahnen – aus. Da die Dreimonatsfrist für den
Eintrag eines Bauhanderwerkerpfandrechtes
in Kürze ablief, sah sich der Unternehmer ver-
anlasst, beim Bezirksgerichtspräsidium das
Begehren um eine vorläufige Eintragung ein-
zureichen. Er beantragte eine «superproviso-
rische» Eintragung. Der Antrag beinhaltete
die Forderungssumme plus die aufgelaufenen
Zinsen. Dies unter Einbezug der aus dem
Verfahren zu erwartenden Kosten und Ent-
schädigungen. 

In der Begründung legte der Unternehmer
mit den Beweismitteln dar, wie der Auftrag
zustande gekommen war. Ausserdem be-
gründete er, weshalb die Voraussetzungen für
die vorläufige Eintragung gegeben seien. Der
Schuldner hatte, in Erwartung eines Eintra-
ges, den Bau zwischenzeitlich in Stockwerk-
eigentumseinheiten umgewandelt. Er hoffte,
der Gläubiger würde dann aufgeben. Dank
zügigem Vorgehen erfolgten die Einträge auf
allen Einheiten, bevor diese verkauft waren.
Wegen den dadurch verursachten Verkaufs-
problemen musste die involvierte Bank ge-
zwungenermassen den Schuldner so weit
finanzieren, dass alle Verpflichtungen erfüllt
und die Einträge wieder gelöscht wurden. 

Rechtsauslegung
Beim Bauhandwerkerpfandrecht handelt

es sich um eine besondere Art der Grund-
pfandverschreibung. Die Forderungen derje-
nigen, die zu Bauten oder andern Werken auf
einem Grundstück Material und Arbeit oder
Arbeit allein geliefert und damit zum Mehr-
wert eines Grundstückes beigetragen haben,
lassen sich nach Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB
absichern. Es handelt sich um eine so ge-

nannte Realobligation. Die Eintragung hat bis
spätestens drei Monate nach Vollendung der
Arbeit stattzufinden (Art. 839 Abs. 2 ZGB).
Die Streitpunkte vor Gericht sind deshalb
neben der Forderungssumme u.a. oft die Drei-
monatsfrist und die Frage, zu welchem Zeit-
punkt die Arbeit tatsächlich vollendet war.
Die Berechnung für die Frist beginnt mit den
letzten echten und für die Werkvertragserfül-
lung in Betracht fallenden Arbeiten. Diese
lassen sich beispielsweise durch Offerten,
Werkverträge, Ausmassblätter, Rapporte und
eventuelle Zeugen nachweisen.

Anmerkung
Das Bauhandwerkerpfandrecht ist ein un-

verzichtbares Recht (Art. 837 ZGB). Von
Auftraggebern verlangte Verzichtserklärun-
gen sind ungültig. Die «Krux» ist, dass ein
Eintrag nur dann erfolgen kann, wenn die
Forderung vom Eigentümer anerkannt oder
gerichtlich festgestellt ist. Rechtliche Aus-
einandersetzungen sind damit häufig vor-
programmiert. 

Die Schuldbetreibung gegen Kantone,
Bezirke und Gemeinden ist besonderen Be-
stimmungen unterworfen (Art. 30 SchKG).

Wenn Bauten nach Privatrecht im Besitz
eines Vereins sind, dem beispielsweise eine
Gemeinde angehört, ist der Eintrag eines
BH-Pfandrechtes trotzdem möglich. Ange-
sichts der vielen «Stolpersteine» kann es im
konkreten Fall zweckmässig sein, den Rat
eines in Baufragen versierten Rechtsanwal-
tes einzuholen. ■



Versicherungen halten sich im Schadenfall
meistens strikte an die Versicherungsver-
träge mit den allgemeinen und besonderen
Versicherungsbedingungen (AVB und BVB).
Wer diese nicht genau studiert hat, ist über
deren Auslegung im Schadenfall oft er-
staunt.

Ein Gartenbauer beabsichtigte, an einem
Wochenende Erdbewegungen auszuführen. Er
fragte den Bauleiter der anwesenden Baufir-
ma, ob er von dieser einen Hydraulikbagger
mieten könne. Die beiden einigten sich münd-
lich auf den Mietpreis. Schriftlich wurde
nichts Weiteres vereinbart. Das Gerät gelangte
zum Einsatz. An einer Stelle sank es über-
durchschnittlich stark ein. Der Baumaschi-
nenführer reagierte darauf mit einem nicht
professionellen «Rettungsmanöver». Der Bag-
ger versank bis auf die Höhe der Kabine. Am
Montagmorgen musste er mit einem Kran ge-
hoben und später in einer Werkstatt repariert
werden. Eeine Maschinenkaskoversicherung
gab es nicht, und die Haftpflichtversicherung
des Mieters war nicht bereit, den Schaden von
über zwanzigtausend Franken zu bezahlen.

Versicherungsrecht
Der Mieter hatte irrtümlich angenommen,

dass alle mobilen Baumaschinen in grösse-
ren Baufirmen «kaskoversichert» seien. Der
Vermieter seinerseits war der Meinung, dass
die Maschine von einem genügend ausgebil-
deten Baumaschinenführer bedient würde.
Dass die Betriebshaftpflichtversicherung des
Mieters nicht zahlte, überraschte beide Kon-
trahenten, entsprach aber den AVB. Nach
diesen sind in der Betriebshaftpflichtversi-
cherung Schäden an anvertrauten Sachen
(Obhutsschäden) nicht versichert. Das Bun-
desgericht definiert «anvertraute Sachen» wie
folgt: «Eine Sache gilt als anvertraut, wenn
jemand sie (aufgrund einer Rechtshandlung)
übernimmt und sich dabei verpflichtet, sie
zum Nutzen einer andern Person auf eine be-
stimmte Art zu gebrauchen, insbesondere
zwecks Aufbewahrung, Verwaltung oder
Auslieferung dieser Sache.» Darunter fallen
auch gemietete oder geleaste Gegenstände.

Hätte eine Maschinenkaskoversicherung be-
standen, wäre der Schaden versichert gewe-
sen, deckt sie doch Schäden «infolge gewalt-
samer äusserer Einwirkungen, insbesondere
durch: Zusammenstossen, Anprallen, Um-
oder Abstürzen und Einsinken». 

Anmerkung
Mündliche Vereinbarungen sind im ge-

werblichen Alltag üblich. Man möchte
«unnötigen Papierkram» vermeiden. Meistens
geht es gut – im oben genannten Falle nicht.
Das Vermieten und Ausleihen von Maschinen
und Geräten kommt häufig vor. Zu unter-
scheiden ist zwischen der Miete nach 
Art. 253 ff. OR (gegen Bezahlung) und der Ge-
brauchsleihe nach Art. 305 ff. OR (unentgelt-
lich). Ob es sich im Einzelfall um die eine oder
andere Art handelt, sollte bei der Übernahme
eines Gerätes geklärt sein. Bei jeder grösseren
Sache, z.B. einer Maschine, empfiehlt sich ein
schriftlicher Mietvertrag, in dem auch die Be-
dingungen für die Überlassung geregelt sind.
Neben dem Preis sind u.a. die Miet- oder Leih-
dauer, der Unterhalt, der Betriebsstoffver-
brauch sowie die Haftung und Versicherung
klarzustellen. Diese Sachverhalte sind in Ge-
werbekreisen allgemein zu wenig bekannt.
Vor der Inbetriebnahme eines Mietgerätes
sollte man sich bei den Versicherern erkundi-
gen, welche Risiken evtl. zusätzlich zu versi-
chern sind. ■
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RECHT

Versicherungsrecht: Wenn
die Versicherung nicht zahlt
Rechtsfragen im Garten- und Landschaftsbau ( Teil 5 )

Von Max Schweizer
Bau- und Unternehmens-
beratung
Bassersdorf

Cartoon: Reinhold Loeffler
D-Dinkelsbühl

Résumé
En cas de dommages, les assu-

rances s’en tiennent en principe
strictement au contrat d’assuran-
ce selon les conditions  générales
ou particulières. Cela qui n’a pas
étudié précisément ces dernières
est souvent étonné par les presta-
tions fournies en cas de sinistre. 

Die Serie im Überblick
Nachbarrecht (3/06), Betreibungs-
recht (6/06), Arbeitsvertragsrecht
(10/06), Bauhandwerkerpfandrecht
(12/06), Versicherungsrecht (15/06),
Steuerrecht, Vertragsrecht, Konkurs-
recht, Erbrecht, Haftpflichtrecht,
Baurecht, Gesellschaftsrecht, So-
zialversicherungsrecht, Mietrecht,
Umweltrecht, Werkvertragsrecht,
Firmenrecht.



Ein Kunde überredete einen Gewerbetrei-
benden dazu, einen Auftrag in bar, ohne
Verbuchung, abzuwickeln. Auf diese Weise
könnten beide Steuern sparen. Die Rech-
nung ging nicht auf. Nach einigen Jahren
zahlten beide ein Mehrfaches an Nach-
und Strafsteuern.

Der Kunde verfügte über unverbuchtes,
nicht versteuertes Bar- bzw. Schwarzgeld. Es
handelte sich um Rückvergütungen, die ihm
von Lieferanten in bar oder als Barchecks
ausgehändigt worden sind. Der von ihm beauf-
tragte Geschäftsmann liess sich auf die Bar-
zahlung seines Auftrags – ohne Verbuchung –
ein. Alles ging gut, bis beim Auftraggeber
eine Steuerrevision stattfand. Aufgrund in-
terner Meldungen und einer anschliessenden
Buchprüfung wurden die fehlenden Buchun-
gen festgestellt. Der Revisor forderte Auskunft
darüber, wohin die hinterzogenen Summen
geflossen seien. Der «Steuersünder» gab den
Empfänger bekannt. Es kam für beide Betei-
ligten zu einem kostspieligen Verfahren.

Steuerrecht
Der «Steuerwiderstand» kann sich in ver-

schiedenen Formen manifestieren: Die Steuer-
hinterziehung ist ein «Erfolgsdelikt». Sie ist
gegeben, wenn aufgrund einer rechtskräfti-
gen Veranlagung, d.h. einer verpflichtenden
Festsetzung des Einkommens und Vermö-
gens, vorsätzlich oder fahrlässig, zu wenig
Steuern bezahlt wurden. Im Fallbeispiel war
die Vorsätzlichkeit durch das vereinbarte
Nichtverbuchen gegeben. Beide Beteiligten
mussten Nach- und Strafsteuern bezahlen, die
ein Mehrfaches des hinterzogenen Steuerbe-
trages ausmachten. Das Ganze spielte sich im
Rahmen eines Verwaltungsverfahrens ab. 

Der Steuerbetrug ist ein Urkundendelikt,
bei dem falsche, gefälschte oder verfälschte
Urkunden (Art. 110 Ziff. 5 StGB) zum Redu-
zieren der Steuerbelastung verwendet wer-
den. Der Abgabebetrug ist durch arglistige
Irreführung bzw. arglistiges Verhalten ge-
kennzeichnet und kann in einem Strafver-
fahren mit Busse, Gefängnis plus Nach- und
Strafsteuern geahndet werden. 

Die Steuerumgehung nutzt eine unbeab-
sichtigte Unvollständigkeit der Rechtsord-
nung zum Steuernsparen. Kennzeichnend
ist, dass dazu eine ungewöhnliche, den wirt-
schaftlichen Gegebenheiten unangemessene
Rechtsgestaltung angestrebt wird, z. B. durch
das Schaffen eines fiktiven Steuerdomizils.
Ausserdem ist anzunehmen, dass diese miss-
bräuchlich nur zum Steuernsparen stattfindet
und zum Erfolg führen könnte, wenn sie von
den Steuerbehörden hingenommen würde. Sie
ist als solche nicht strafbar.

Die Steuerwiderhandlung ist durch das
Nichterfüllen von Verfahrenspflichten (z.B.
Nichteinreichen der Steuererklärung) ge-
kennzeichnet. Sie erschwert die Veranlagung
und verletzt Pflichten für eine vollständige
Deklaration. Sowohl die formelle als auch
die materielle Steuergefährdung werden
durch eine im Verwaltungsverfahren festge-
legte Geldbusse bestraft.

Anmerkung
Eine Steuerverwaltung ermittelte gegen

Hunderte von Firmen. Diese hatten durch
das Nichtverbuchen von Barrückvergütun-
gen über hundertzwanzigtausend Franken
Steuern hinterzogen. Bei einer Selbstanzeige
kann die Strafsteuer u.U. wesentlich tiefer
angesetzt werden. In einem Falle betrug sie
lediglich zehn Prozent der Summe, die bei
einer Entdeckung durch die Behörden zu be-
zahlen gewesen wäre. ■
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Steuerrecht: sich nicht
einwickeln lassen
Rechtsfragen im Garten- und Landschaftsbau (Teil 6)

Die Serie im Überblick
Nachbarrecht (3/06), Betreibungs-
recht (6/06), Arbeitsvertragsrecht
(10/06), Bauhandwerkpfandrecht
(12/06), Versicherungsrecht (15/06),
Steuerrecht (18/0), Vertragsrecht,
Konkursrecht, Erbrecht, Haft-
pflichtrecht, Baurecht, Gesell-
schaftsrecht, Sozialversicherungs-
recht, Mietrecht, Umweltrecht,
Werkvertragsrecht, Firmenrecht.

Von Max Schweizer
Bau- und Unternehmens-
beratung
Bassersdorf

Cartoon: Reinhold Loeffler
D-Dinkelsbühl

Résumé

Un client a persuadé un artisan
de lui faire une commande avec
règlement en espèce, sans comp-
tabilisation. De cette manière, les
deux parties évitaient de payer des
impôts. Cela n’a pas fonctionné.
Après quelques années, tous les
deux ont dû s’acquiter d’amendes,
d’impôts et intérêts de retard. 



Ein öffentlicher Auftraggeber hatte die
Schlussabrechnung über ausgeführte Ar-
beiten genehmigt - und bezahlt. Damit
hatte er den zustande gekommenen «Ver-
gleich» anerkannt. Einige Zeit später for-
derte die übergeordnete Kontrollbehörde
einen Teilbetrag zurück.

Die Endabrechnung des Auftrages ent-
hielt zahlreiche Plus- und Minuskorrekturen,
die mit der Bauleitung im Auftrag der Bau-
herrschaft bereinigt wurden. Einige Monate
nachdem der beidseitig anerkannte Schluss-
saldo vom Bauherrn bezahlt war, verlangte
die Finanzkontrollbehörde eine Rückzah-
lung wegen «Unrichtigkeiten bei der Berech-
nung des Werklohnes». Damit stellte sich die
Frage, ob die Kontrollinstanz berechtigt war,
aus einer in einer gemeinsamen Vereinba-
rung zustande gekommenen Schlussabrech-
nung einzelne Rechnungsposten zu bean-
standen und zurückzufordern. 

Vertragsrecht
Jeder Vertrag kommt durch eine überein-

stimmende Willensäusserung der Parteien,
z. B. zwischen Bauherr und Unternehmer,
zustande. Wenn jemand in Vertretung eines
andern, z. B. die Bauleitung, einen Vertrag
abschliesst, wird normalerweise der Vertre-
tene (Bauherr) aus dem Vertrag berechtigt
und verpflichtet, vorausgesetzt, dass die ge-
setzlichen Formvorschriften (einfache oder
qualifizierte Schriftlichkeit, öffentliche Be-
urkundung oder Eintrag in ein öffentliches
Register) eingehalten sind.

Im vorliegenden Fall lag ein rechtsgülti-
ger Werkvertrag aufgrund der «Allgemeinen
Bedingungen für Bauarbeiten» (SIA-Norm
118) vor. Für alles, was im Vertrag und den
Bedingungen nicht geregelt war, galten die
Bestimmungen über den Werkvertrag (Art.
363 ff. OR). Die eingangs erwähnte gemein-
sam korrigierte und bereinigte «Schlussab-
rechnung» entspricht einem für den Bauherrn
und dem Unternehmer verbindlichen «Ver-
gleich». Das gegenseitige Einverständnis ent-
sprach einer übereinstimmenden Willens-
äusserung und damit einem Rechtsgeschäft,

an dessen Inhalt sich beide Parteien zu halten
hatten. Die SIA-Norm 118 hält in Art. 154
Abs. 3 fest, dass die Schlussabrechnung mit
dem Prüfungsbescheid der Bauleitung beid-
seitig anerkannt bzw. verbindlich wird.

Die Verbindlichkeit hätte nur dann be-
stritten werden können, wenn die Baulei-
tung aufgrund gesetzlicher oder vertragli-
cher Bestimmungen nicht befugt gewesen
wäre, die Restforderung zu anerkennen.
Doch der Bauherr hatte den Betrag vorbe-
haltlos bezahlt und dadurch genehmigt (Art.
38 Abs. 1 OR). Die Behörde konnte sich weder
auf einen Irrtum noch auf einen Rechnungs-
fehler bei einzelnen Positionen berufen. 
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Vertragsrecht: Darauf 
ist zu achten
Rechtsfragen im Garten- und Landschaftsbau (Teil 7) 

Die Serie im Überblick
Nachbarrecht (3/06), Betreibungs-
recht (6/06), Arbeitsvertragsrecht
(10/06), Bauhandwerkpfandrecht
(12/06), Versicherungsrecht (15/06),
Steuerrecht (18/06), Vertragsrecht
(23/06), Konkursrecht, Erbrecht,
Haftpflichtrecht, Baurecht, Gesell-
schaftsrecht, Sozialversicherungs-
recht, Mietrecht, Umweltrecht,
Werkvertragsrecht, Firmenrecht.

Von Max Schweizer
Bau- und Unternehmens-
beratung
Bassersdorf

Cartoon: Reinhold Loeffler
D-Dinkelsbühl

Anmerkung
Obwohl das Recht auf Seiten des Unter-

nehmers stand – dies bestätigten die invol-
vierten Rechtsberater –, zahlte er den Betrag
zurück. Er befürchtete, er könnte andernfalls
bei zukünftigen Vergebungen nicht mehr
berücksichtigt werden.

Um Rechtsunsicherheiten vorzubeugen,
wäre in Werkverträgen mit öffentlichen Auf-
traggebern eine Klausel einzufügen, dass bei
bereinigten Schlussabrechnungen von Unter-
nehmerseite auf Nachforderungen nur dann
verzichtet wird, wenn auch übergeordnete
Instanzen des Bauherrn diese als «rechts-
verbindliche Vereinbarung» anerkennen und
keine Rückforderungen stellen werden. Es
empfiehlt sich, für jede Vertragsart abruf-
bare Texte zu redigieren. ■
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Konkursrecht: situations-
gerechtes Verhalten
Rechtsfragen im Garten- und Landschaftsbau (Teil 8)

Von Max Schweizer
Bau- und Unternehmens-
beratung
Bassersdorf

Cartoon: Reinhold Loeffler
D-Dinkelsbühl

Die Serie im Überblick
Nachbarrecht (3/06), Betreibungs-
recht (6/06), Arbeitsvertragsrecht
(10/06), Bauhandwerkerpfandrecht
(12/06), Versicherungsrecht (15/06),
Steuerrecht (18/06), Vertragsrecht
(21/06), Konkursrecht (24/06), Erb-
recht, Haftpflichtrecht, Baurecht,
Gesellschaftsrecht, Sozialversiche-
erungsrecht, Mietrecht, Umwelt-
recht, Werkvertragsrecht, Firmen-
recht.

Ein in Konkurs geratener Geschäftsmann
verkaufte – ohne behördliche Einwilli-
gung – Vermögenswerte von mehreren
tausend Franken, obwohl diese vom Be-
treibungsamt beschlagnahmt waren. Das
Bezirksgericht verurteilte den Geschäfts-
mann zu einer mehrmonatigen Gefäng-
nisstrafe.

Die Bezirksanwaltschaft warf dem Ange-
klagten «die rechtswidrige Verfügung über
mit Beschlag belegte Vermögenswerte» vor.
Jede Firma kann durch eigenes oder fremdes
Verschulden in Zahlungsschwierigkeiten ge-
raten. Bei den ersten Anzeichen von Eng-
pässen empfiehlt sich rasches Handeln. Eine
sofortige Bestandesaufnahme (Vermögens-
status) erlaubt das Abschätzen der realen
Aussichten für eine Lösung der Finanzpro-
bleme. Stehen die Chancen schlecht, sind die
weiteren Schritte abzuwägen, denn jede
Handlung kann ab diesem Zeitpunkt juris-
tisch relevant sein. 

Schuldner verhalten sich in Finanzkrisen
oft irrational und neigen zu Handlungen, die
in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren
anfechtbar sind, zum Beispiel das Über-
schreiben von Vermögenswerten auf Fami-
lienangehörige, Gläubigerbevorzugung oder
Tatbestände wie Urkundendelikte, die straf-
bar sind. 

Nachlassstundung oder Konkurs?
Wenn eine Überschuldung vorliegt und

keine Mittel zur rechtzeitigen Beseitigung der-
selben beschafft werden können, kommt ein
Nachlass- oder Konkursverfahren in Frage.
Der Ablauf richtet sich nach dem Bundes-
gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs
(SchKG). 

Nachlassverfahren
Durch ein gerichtliches, aussergerichtli-

ches oder ordentliches Nachlassverfahren
(Prozentvergleich) und einen Nachlassver-
trag mit Vermögensabtretung (Liquidations-
vergleich) lässt sich unter Umständen ein
Konkurs vermeiden (Art. 293 SchKG).

Konkursverfahren
«Concursus» (lat.) heisst zusammenlaufen –

in diesem Fall die Gläubiger. Ein Konkurs
kommt durch die Konkursbetreibung (be-
sondere Regeln für die Wechselbetreibung
Art. 177 SchKG) oder den Richter zustande
(Art. 221 SchKG).

Ein Nachlassverfahren erlaubt, je nach
«Taktik» des mit dem Fall betrauten Sach-
walters, während einer «Schonfrist» von bei-
spielsweise vier oder sechs Monaten das
Weiterführen der Geschäfte. Die Gläubiger
versprechen sich davon eine bessere Divi-
dende als bei einem Konkurs. Dieser wird
aufgeschoben. Verschlechtert sich die Finanz-
lage jedoch weiter, bleibt nur noch der Kon-
kurs. 

Anmerkungen
Wer einen Konkurs und Straffolgen ver-

meiden will, tut gut daran, die Gesetze ein-
zuhalten, keine Wechsel (Art. 178 SchKG) zu
unterschreiben und der Zahlung der gesetz-
lich und vertraglich begründeten Verpflich-
tungen (Löhne, Sozialversicherungen, Hypo-
thekarzinsen, Darlehen, Versicherungsprämien,
Leasingraten) erste Priorität einzuräumen.
Um zum bestmöglichen Handeln Zeit zu ge-

winnen, sollte auf jeden Zahlungsbefehl mit
einem Rechtsvorschlag oder einer Zahlung
reagiert werden. 

Auch gegen Schuldner, die nicht der Kon-
kursbetreibung unterliegen, kann auf Begeh-
ren eines Gläubigers oder des Schuldners
selbst (Art. 190 und 191 SchKG) der Konkurs
eröffnet werden. Bestimmte Rechtshandlun-
gen des Schuldners, die innerhalb des letzten
Jahres vor der Pfändung oder Konkurseröff-
nung vorgenommen wurden, sind nach
SchKG 287 unter Umständen anfechtbar (An-
wälte sprechen von der «Pauliana»). ■



Wer die Nachfolge und den Weiterbe-
stand der Firma für die nächste Genera-
tion regeln möchte, kann die gesetzliche
Erbfolge mit einem Testament oder einem
Erbvertrag ändern. Bei Verheirateten fin-
det vorerst die güterrechtliche Auseinan-
dersetzung statt.

Ein Erblasser wollte einen Erben bevorzu-
gen. Er setzte in seinem Testament alle übri-
gen Erben auf den Pflichtteil. Seine Absich-
ten scheiterten an den Formvorschriften. Er
hatte beim Datum wohl den Tag der Errich-
tung, nicht aber die Jahrzahl eingesetzt. Die
benachteiligten Erben klagten aufgrund die-
ses Mangels. Das Bundesgericht gab ihnen
Recht. Hätte er eine falsche Jahrzahl einge-
setzt, wäre das Testament vermutlich aner-
kannt worden. In einem früheren Fall, bei
dem eine Falschdatierung vorlag, liess es
den letzten Willen trotzdem gelten. Diese
Auslegung ist unverständlich, entspricht
aber dem Gesetz. Im Art. 505 ZGB steht:
«Die eigenhändige letztwillige Verfügung ist
vom Erblasser von Anfang bis zum Ende mit
Einschluss der Angabe von Ort, Jahr, Monat
und Tag der Errichtung von Hand niederzu-
schreiben sowie mit seiner Unterschrift zu
versehen.» Weil das Jahr fehlte, war das Tes-
tament ungültig.

Die Auslegung eines Testamentes erfolgt
streng aus dem Wortlaut. Erst wenn dieser
unklar ist bzw. mehrere Auslegungen zulässt,
dürfen weitere Beweismittel herangezogen
werden.

Erbrecht
Dieses ist im Zivilgesetzbuch (ZGB) gere-

gelt. Zuerst wird stets das eheliche Vermögen
ausgeschieden. Das Güterrecht regelt die Ver-
mögensverhältnisse unter den Ehegatten (Er-
rungenschaftsbeteiligung, Gütergemeinschaft
oder Gütertrennung). Besteht ein Ehevertrag
(Art. 182 ff. ZGB), ist dieser massgebend. An-
sonsten wird Errungenschaftsbeteiligung an-
genommen.

■ Letztwillige Verfügung (Testament): Mit
dieser kann über einen Teil des Nachlasses

frei verfügt werden. Als einseitige persön-
liche Willenserklärung auf den Tod hin hat
sie zu Lebzeiten keine Wirkung und bedarf,
um gültig zu sein, einer besonderen Form.
Sie kann jederzeit widerrufen, geändert
oder vernichtet werden (Art. 498 ff. ZGB).

■ Erbvertrag: In einem solchen lässt sich –
mit Zustimmung der künftigen Erben – ver-
einbaren, dass der Erblasser frei über den
Nachlass verfügen kann oder dass ein künf-
tiger Erbe auf seinen Erbanspruch, auch den
pflichtteilgeschützten, ganz oder teilweise
verzichtet (Art. 512 ff. ZGB).
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Erbrecht: Vater und Sohn –
ein gutes Team
Rechtsfragen im Garten- und Landschaftsbau ( Teil 9)

Von Max Schweizer
Bau- und Unternehmens-
beratung
Bassersdorf

Cartoon: Reinhold Loeffler
D-Dinkelsbühl

■ Zuwendungen und Begünstigungen: Be-
reits zu Lebzeiten kann man einzelnen Erben
Vermögenswerte zukommen lassen (Erb-
vorbezug, Art. 626 ff. ZGB, oder Schen-
kung, Art. 239 ff. OR). Diese sind evtl. bei
einer späteren Erbteilung anzurechnen. Be-
günstigungen aus Personenversicherungen
(Art. 76 ff. Versicherungsvertragsgesetz,
VVG) fallen nicht in den Nachlass.

Wer seine im Betrieb mitarbeitenden
Nachkommen begünstigen möchte, kann die
genannten Möglichkeiten nutzen.

Die Serie im Überblick
Nachbarrecht (3/06), Betreibungs-
recht (6/06), Arbeitsvertragsrecht
(10/06), Bauhandwerkerpfandrecht
(12/06), Versicherungsrecht (15/06),
Steuerrecht (18/06), Vertragsrecht
(23/06), Konkursrecht (24/06), Erb-
recht (27/06), Haftpflichtrecht,
Baurecht, Gesellschaftsrecht, So-
zialversicherungsrecht, Mietrecht,
Umweltrecht, Werkvertragsrecht,
Firmenrecht.

Anmerkungen
Durch einen Ehevertrag lässt sich die

güterrechtliche Auseinandersetzung auf die
geplante Nachfolge abstimmen. Bei Bank-
vollmachten ist darauf zu achten, dass die
bankenvertragsrechtlichen Bestimmungen
nicht im Widerspruch zum Erbrecht stehen.
Um sicherzugehen, empfiehlt es sich, einen
in güter- und erbrechtlichen Fragen versier-
ten Rechtsanwalt oder Notar beizuziehen. ■

Résumé
Celui qui souhaite régler ses pro-

blèmes de succession et la conti-
nuation de son entreprise avec la
prochaine génération peut rédiger
un testament ou un contrat d’héri-
tage. Pour les conjoints mariés, il
existe pour l’instant des arrange-
ments relatifs au régime des biens. 


